
Beschlüsse des Gemeinderates vom 27.10.2020 

 

Beschlussnummer: 09/78-2020 

Der Gemeinderat der Gemeinde Neukieritzsch beschließt die Billigung und Auslegung 
des Vorentwurfes der 1. Änderung des Bebauungsplanes „Kahnsdorf Nord“,  die 
frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach §3 Abs. 1 BauGB sowie die frühzeitige 
Beteiligung der Behörden nach §4 Abs. 1 BauGB.  

Abstimmungsergebnis: 
gesetzliche Anzahl der 
Mitglieder des Gemeinderates: 17 und der Bürgermeister 
davon anwesend:   13 und der Bürgermeister 
Ja-Stimmen:    11 
Nein-Stimmen:    2 
Stimmenthaltungen:   1 
 
Beschlussnummer: 08/79-2020 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Neukieritzsch beschließt folgende sieben 
Straßennamen für das Baugebiet Kahnsdorf Nord – Seewiesen: 
 
Zöpener Seewiesen 
Am Ufer 
Zur Alten Lore 
Sonnenblick 
Ringstraße 
Heimatweg 
In den Sandgärten 
 
Abstimmungsergebnis: 
gesetzliche Anzahl der 
Mitglieder des Gemeinderates: 17 und der Bürgermeister 
davon anwesend:   13 und der Bürgermeister 
Ja-Stimmen:    14 
Nein-Stimmen:    0 
Stimmenthaltungen:   0 
 
Beschlussnummer: 09/80-2020 

Der Gemeinderat beschließt, die Aufteilung des Vermögens des Schulzweckverbandes 
Regis-Deutzen lt. Jahresabschluss zum 30.06.2014 anzuerkennen. 

Abstimmungsergebnis: 
gesetzliche Anzahl der 
Mitglieder des Gemeinderates: 17 und der Bürgermeister 
davon anwesend:   13 und der Bürgermeister 
Ja-Stimmen:    14 
Nein-Stimmen:    0 



Stimmenthaltungen:   0 
 

Beschlussnummer: 09/81-2020 

Auf der Grundlage des § 88 und § 88b der SächsGemO vom 03.03.2014 in der derzeit 
gültigen Fassung und der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik – 
KomHVO-Doppik vom 10.12.2013 in der derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat 
in seiner öffentlichen Sitzung am 27.10.2020 den Jahresabschluss 2013 der 
ehemaligen Gemeinde Deutzen wie folgt festgestellt. 
 

1.  Bilanzsumme 
   

  10.797.099,99 
€ 

1.1. davon entfallen auf der Aktivseite auf 
  

 
- das Anlagevermögen 

   

   10.302.530,56 
€ 

 

- das 
Umlaufvermögen 

   

       108.328,78 
€ 

 
- die Rechnungsabgrenzungsposten

  

       386.240,65 
€ 

1.2. davon entfallen auf der Passivseite auf 
  

 
- die Kapitalposition 

   

    4.459.032,61 
€ 

 
- die Sonderposten 

   

       536.896,48 
€ 

 
- die Rückstellungen 

   

       417.394,41 
€ 

 
- die Verbindlichkeiten 

   

    5.327.597,75 
€ 

 
- die Rechnungsabgrenzungsposten

  

        56.178,74 
€ 

      

2.  Ergebnisrechnung 
    

 
Gesamtergebnis 

   
616.142,51 € 

2.1. davon ordentliches Ergebnis 
  

630.356,77 € 

 
- Summe der ordentlichen Erträge 

  

    2.918.981,31 
€ 



 
- Summe der ordentlichen Aufwendungen 

 

    2.288.624,54 
€ 

2.2. 
davon außerordentlichen 
Ergebnis 

  
-      14.214,26 € 

 
- Summe der außerordentlichen Erträge 

 
       5,82 € 

 

- Summe der außerordentlichen 
Aufwendungen 

 
       14.220,08 € 

      

      

      

      

      

      

      

3. Finanzrechnung 
    

 
Zahlungsmittelsaldo gesamt 

  
10.220,83 € 

3.1. 
davon Zahlungsmittelsaldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 

79.967,89 € 

 
- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.948.071,14 € 

 
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.868.103,25 € 

3.2. davon Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit 40.765,82 € 

 
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 

 
62.012,72 € 

 
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 

 
21.246,90 € 

3.3. davon Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit -218.718,37 € 

 

- Einzahlungen aus 
Finanzierungstätigkeit 

 

                  -   € 

 

- Auszahlungen aus 
Finanzierungstätigkeit 

 

218.718,37 € 

3.4. 
davon Zahlungsmittelsaldo haushaltsunwirksame 
Vorgänge 

441,43 € 

Der Prüfbericht der örtlichen Rechnungsprüfung über den Jahresabschluss ist dem 
Beschluss als Anlage beigefügt. 



Die Gemeinde Neukieritzsch wird beauftragt, dem LRA Landkreis Leipzig diesen 
Beschluss unverzüglich anzuzeigen und zusammen mit dem Jahresabschluss ortsüblich 
bekanntzugeben. In der Bekanntgabe ist daraufhin zu weisen, dass der 
Jahresabschluss mit Rechenschaftsbericht und Anhang auf der Homepage der 
Gemeinde Neukieritzsch ab 02.11.2020 öffentlich ausliegt. 
 
Abstimmungsergebnis: 
gesetzliche Anzahl der 
Mitglieder des Gemeinderates: 17 und der Bürgermeister 
davon anwesend:   13 und der Bürgermeister 
Ja-Stimmen:    14 
Nein-Stimmen:    0 
Stimmenthaltungen:   0 
 

Beschlussnummer: 09/82-2020 

Der Gemeinderat beschließt die Kosten für eine Eheschließung außerhalb des 
Amtssitzes auf 180 Euro festzusetzen. 

Abstimmungsergebnis: 
gesetzliche Anzahl der 
Mitglieder des Gemeinderates: 17 und der Bürgermeister 
davon anwesend:   13 und der Bürgermeister 
Ja-Stimmen:    14 
Nein-Stimmen:    0 
Stimmenthaltungen:   0 
 

Beschlussnummer: 09/83-2020 
 
Der Gemeinderat beschließt die anonyme Urnengemeinschaftsanlage auf dem Friedhof 
Deutzen zum 31.12.2020 zu schließen. 

Abstimmungsergebnis: 
gesetzliche Anzahl der 
Mitglieder des Gemeinderates: 17 und der Bürgermeister 
davon anwesend:   13 und der Bürgermeister 
Ja-Stimmen:    14 
Nein-Stimmen:    0 
Stimmenthaltungen:   0 
 

Beschlussnummer: 09/84-2020 

Der Gemeinderat beschließt die Satzung über die Ordnung und Benutzung der 
kommunalen Friedhöfe der Gemeinde Neukieritzsch. 

Abstimmungsergebnis: 
gesetzliche Anzahl der 
Mitglieder des Gemeinderates: 17 und der Bürgermeister 
davon anwesend:   13 und der Bürgermeister 



Ja-Stimmen:    14 
Nein-Stimmen:    0 
Stimmenthaltungen:   0 
 
Beschlussnummer: 09/85-2020 

Der Gemeinderat beschließt die Kalkulation der Benutzungsentgelte für die Friedhöfe 
der Gemeinde Neukieritzsch für den Zeitraum 2021 bis 2025. 

Abstimmungsergebnis: 
gesetzliche Anzahl der 
Mitglieder des Gemeinderates: 17 und der Bürgermeister 
davon anwesend:   13 und der Bürgermeister 
Ja-Stimmen:    14 
Nein-Stimmen:    0 
Stimmenthaltungen:   0 
 
Beschlussnummer: 09/86-2020 

Der Gemeinderat beschließt die Entgeltordnung für die Benutzung der Friedhöfe der 
Gemeinde Neukieritzsch. 

Abstimmungsergebnis: 
gesetzliche Anzahl der 
Mitglieder des Gemeinderates: 17 und der Bürgermeister 
davon anwesend:   13 und der Bürgermeister 
Ja-Stimmen:    14 
Nein-Stimmen:    0 
Stimmenthaltungen:   0 
 

Beschlussnummer: 09/87-2020 
 
Auf der Grundlage des § 87 Abs. 1 Satz 1 SächsGemO in Verbindung mit § 35 – 37 
SächsKomKBVO werden die Kassengeschäfte für die Friedhofsverwaltung an die Firma 
MFV Mobile Friedhofsverwaltung, Bahnhofstraße 2 A, 04564 Böhlen übertragen. 

Abstimmungsergebnis: 
gesetzliche Anzahl der 
Mitglieder des Gemeinderates: 17 und der Bürgermeister 
davon anwesend:   13 und der Bürgermeister 
Ja-Stimmen:    14 
Nein-Stimmen:    0 
Stimmenthaltungen:   0 
 

Beschlussnummer: 09/88-2020 

Der Gemeinderat beschließt die Kalkulation der Verwaltungsgebühren der Gemeinde 
Neukieritzsch für den Zeitraum 2021 bis 2025. 

Abstimmungsergebnis: 



gesetzliche Anzahl der 
Mitglieder des Gemeinderates: 17 und der Bürgermeister 
davon anwesend:   13 und der Bürgermeister 
Ja-Stimmen:    14 
Nein-Stimmen:    0 
Stimmenthaltungen:   0 
 

Beschlussnummer: 09/89-2020 

Der Gemeinderat beschließt die Satzung über die Erhebung von Verwaltungskosten für 
Amtshandlungen in weisungsfreien Angelegenheiten der Gemeinde Neukieritzsch - 
Verwaltungskostensatzung. 

Abstimmungsergebnis: 
gesetzliche Anzahl der 
Mitglieder des Gemeinderates: 17 und der Bürgermeister 
davon anwesend:   13 und der Bürgermeister 
Ja-Stimmen:    14 
Nein-Stimmen:    0 
Stimmenthaltungen:   0 
 

Beschlussnummer: 09/90-2020 

Im Zuge der Beteiligung der Nachbargemeinden gem. § 2,4 Abs.2 BauGB zum 
Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Photovoltaikanlage Borna A72“ 
im Parallelverfahren mit der 12. Änderung des Teil-FNP Borna hat die Gemeinde 
Neukieritzsch keine Bedenken gegen die Planung oder macht eigene Belange 
geltend. Die Verwaltung wird mit der Anfertigung einer entsprechenden 
Stellungnahme beauftragt. 

Abstimmungsergebnis: 
gesetzliche Anzahl der 
Mitglieder des Gemeinderates: 17 und der Bürgermeister 
davon anwesend:   13 und der Bürgermeister 
Ja-Stimmen:    11 
Nein-Stimmen:    2 
Stimmenthaltungen:   1 
 

Beschlussnummer: 09/91-2020 

Der Gemeinderat beschließt, die Auflösung des Zweckverbandes Planung und 
Erschließung Witznitzer Seen. Der Bürgermeister wird angewiesen, der Auflösung des 
Zweckverbandes in der Verbandsversammlung zuzustimmen. 

Abstimmungsergebnis: 
gesetzliche Anzahl der 
Mitglieder des Gemeinderates: 17 und der Bürgermeister 
davon anwesend:   13 und der Bürgermeister 
Ja-Stimmen:    14 



Nein-Stimmen:    0 
Stimmenthaltungen:   0 
 

Beschlussnummer: 09/92-2020 

Der Gemeinderat beschließt den Verkauf der Flurstücke 140/9, 140/11, 140/17 und 
146/1 der Gemarkung Deutzen an ProRegio e.V. Der Verkaufspreis wird anhand 
eines noch zu erstellenden Gutachtens durch einen öffentlich bestellten und 
vereidigten Sachverständigen ermittelt. 

Alle mit dem Vollzug des Kaufvertrages anfallenden Kosten trägt der Käufer. Mit der 
Verkaufs-abwicklung wird der Bürgermeister, Herr Hellriegel oder die 
Sachbearbeiterin für Liegenschaften, Frau Meinhold, beauftragt.   

Abstimmungsergebnis: 
gesetzliche Anzahl der 
Mitglieder des Gemeinderates: 17 und der Bürgermeister 
davon anwesend:   13 und der Bürgermeister 
davon abstimmungsberechtigt: 12 und der Bürgermeister 
Ja-Stimmen:    13 
Nein-Stimmen:    0 
Stimmenthaltungen:   0 
 
Beschlussnummer: 09/93-2020 

Der Gemeinderat beschließt den Verkauf der Grundstücke „Victoriastraße 35 und 
Mühlgasse 1“ (Flst. 61/1 und 61/a) der Gemarkung Lobstädt. Die Grundstücke 
werden gemäß Preisermittlung des Wertgutachtens vom öffentlich bestellten und 
vereidigten Sachverständigen veräußert. 

Alle mit dem Vollzug des Kaufvertrages anfallenden Kosten trägt der Käufer. Mit der 
Verkaufsabwicklung wird der Bürgermeister, Herr Hellriegel oder die Sachbearbeiterin 
für Liegenschaften, Frau Meinhold, beauftragt.   

Abstimmungsergebnis: 
gesetzliche Anzahl der 
Mitglieder des Gemeinderates: 17 und der Bürgermeister 
davon anwesend:   13 und der Bürgermeister 
Ja-Stimmen:    10 
Nein-Stimmen:    4 
Stimmenthaltungen:   0 
 
 
 
Hellriegel 
Bürgermeister 
 


